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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


16. NOVEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Ausführung des Gesetzes vom 4. Mai 2023 über das Zentralregister der Geschäftsführungsverbote


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Aufgrund des Gesetzes vom 4. Mai 2023 über das Zentralregister der Geschäftsführungsverbote, der Artikel 10 § 3 Absatz 2, 16 und 17;

Aufgrund der Stellungnahme Nr. 111/2023 der Datenschutzbehörde vom 18. Juli 2023;

Aufgrund des Gutachtens Nr. 74.422/2 des Staatsrates vom 3. Oktober 2023, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

In Erwägung der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 23. Juni 2023;

In Erwägung des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 10. September 2023;

Auf Vorschlag des Ministers der Justiz


Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


KAPITEL 1 - Zugang zum Nationalregister der natürlichen Personen und Verwendung der Erkennungsnummer


Artikel 1 - Die in Anwendung von Artikel 10 des Gesetzes vom 4. Mai 2023 über das Zentralregister der Geschäftsführungsverbote erhaltenen Daten dürfen den Personen, Behörden und Diensten übermittelt werden, die aufgrund ihrer Bestimmung gemäß § 3 des vorerwähnten Artikels ermächtigt sind, im Rahmen der Beziehungen, die diese Personen, Behörden und Dienste bei der Ausübung ihrer Gesetzes- und Verordnungbefugnisse untereinander unterhalten, auf die Informationen des Nationalregisters der natürlichen Personen zuzugreifen.


KAPITEL 2 - Sicherheitsmaßnahmen


Art. 2 - Personen, die durch oder aufgrund des Gesetzes ermächtigt sind, auf das Zentralregister der Geschäftsführungsverbote zuzugreifen, erhalten diesen Zugriff auf persönlicher und vertraulicher Basis. Sie haben nur Zugriff auf Daten oder elektronische Anwendungen, sofern dieser Zugriff angesichts der Ausführung der ihnen anvertrauten Aufgaben angemessen, sachdienlich und nicht übertrieben ist. Das Zugriffsrecht wird individuell und persönlich auf der Grundlage eines Profils gewährt. Es kann nicht übertragen werden. Jeder Benutzer, dem ein persönliches Zugangskonto zugeteilt worden ist, haftet persönlich für seine Verwendung.


Art. 3 - Die Liste der Personen, die auf der Grundlage von Artikel 10 § 3 Absatz 1 des Gesetzes vom 4. Mai 2023 über das Zentralregister der Geschäftsführungsverbote schriftlich und namentlich bestimmt werden müssen, wird vom Föderalen Öffentlichen Dienst Justiz erstellt, fortgeschrieben und aufbewahrt. Diese Liste wird der Datenschutzbehörde zur Verfügung gehalten.

Für jede Person werden Dienstgrad und Funktion angegeben.

Die in Absatz 1 erwähnten Personen verpflichten sich schriftlich dazu, die Sicherheit und die Vertraulichkeit der Daten, auf die sie Zugriff haben, zu gewährleisten.


Art. 4 - Alle Verarbeitungen der im Zentralregister der Geschäftsführungsverbote enthaltenen Daten werden gemäß Artikel 9 § 3 und Artikel 11 Absatz 4 und 5 des Gesetzes vom 4. Mai 2023 über das Zentralregister der Geschäftsführungsverbote protokolliert.


Art. 5 - Der für die Verarbeitung Verantwortliche prüft jeden internen oder externen Antrag auf Zugriff auf die vorerwähnten Protokolldaten in Bezug auf seine Rechtmäßigkeit, den genehmigten Zweck und seine Verhältnismäßigkeit im Hinblick auf den Zweck. Der Antrag wird anhand eines dafür vorgesehenen Formulars gestellt, in dem der Antragsteller beschreibt, in welcher Eigenschaft er Zugriff auf diese Daten erhalten möchte und was der genaue Zweck seines Antrags ist.


Art. 6 - Die Artikel 2 bis 5 sind unbeschadet der vom Föderalen Öffentlichen Dienst Justiz auferlegten technischen und organisatorischen Maßnahmen anwendbar.


KAPITEL 3 - Schlussbestimmungen


Art. 7 - Vorliegender Erlass tritt am Tag des Inkrafttretens des Gesetzes vom 4. Mai 2023 über das Zentralregister der Geschäftsführungsverbote in Kraft, mit Ausnahme der Artikel 1 und 3, die am Tag des Inkrafttretens von Artikel 10 des Gesetzes vom 4. Mai 2023 über das Zentralregister der Geschäftsführungsverbote in Kraft treten.


Art. 8 - Artikel 10 des Gesetzes vom 4. Mai 2023 über das Zentralregister der Geschäftsführungsverbote tritt am ersten Tag des sechsten Monats nach dem Monat der Veröffentlichung des vorliegenden Erlasses im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


Art. 9 - Unser Minister der Justiz ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


Gegeben zu Brüssel, den 16. November 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT
